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NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] UEBER EINEN GERICHTSFALL IN HUENEN-
BERG

Vor ihm [als Obervogt von Hünenberg ] "und den Vieren"  seien Hans
Jakob Käppeli mit seinen Beistände ^ [Unter - ] Vogt und Bannerherr
Keusch und [Unter - ] Vogt Lüthart von Merenschwand ., als Kläger
einerseits und die Gebrüder Wolfgang und Melchior Wyss mit ihrem
Beistand Hptm. Heinrich als Beklagte anderseits "anträffend den
Zug umb ein weydt herwärts der Rüss gelägen"  erschienen . Diese Weide
sei vor einigen Jahren zusammen mit andern Gütern jenseits der
Reuss , im Gericht Merenschwand gelegen , vom genannten Hans Jakob
Käppeli gekauft worden . Weil dieser Kauf damals nicht vor dem
Gericht zu Hünenberg "gefergget"  worden , glaubten die Gebrüder

Wyss ;nun "den Zug darZu Zehaben ".
Um die gute Nachbarschaft weiterhin zu pflegen , sei beschlossen
worden , Käppeli dürfe im Besitz der gekauften Güter verbleiben,
solle jedoch verpflichtet sein , "den halben fuosstäg , so daran Undt



an wälff wyssen weydt Ligt Zu erhalten und denselben Stäg Jederwylen machen

Zehelffen " . Ferner habe Käppeli Wolfgang Wyss und dessen Bruder

an die Umkosten 115 Gl . - je zur Hälfte auf Ostern und Martini —

sowie 15 Gl . in bar zu bezahlen und die Zehrungskosten der "Vie¬

ren"  als auch diejenigen der Gebrüder Wyss und von deren Beistand
zu übernehmen.

Von den 15 Gl . "solle mier der Fenderich Bütler Rechnung hatten umb 5 Gl . "

Ferner sollen diejenigen , welche diesseits der Reuss Güter ge¬

kauft , diese jedoch noch nicht "gefergget"  haben , ermahnt werden,

dies vor den "Vieren und dem Obervogt"  zu tun . Mittels eines "Khitchen-

ruoff"  könne jedermann darauf aufmerksam gemacht werden , sich des¬

wegen bis Mittfasten beim Untervogt zu melden.

Betreffend des Stegs sollen die Besitzer beidseits der Reuss je

zur Hälfte verantwortlich sein und zwar solange , wie es der Ob¬

rigkeit gefalle . Auch möge jeder "by der March Rüben : Und dass Wasser

nit wytters überentriben ".
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HzZnZ Ez>zhZZ6 6 Mt. 2 l )tZ. KzAnznp 5 GZ. 6 bz thuot  35 GZ. 17 t>i> daAgägzn
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MZt Jm dm  Ei zhZZn gH.zo.hnnt und vzHAzehnzt 6 1/2 Mt p 5 GZ. 10  ii daAgägzn

abzogzn 17 GZ. undt 12 GZ. RzAtZzHt5 GZ. 5 44 . Jm laJLt dzn 3. JznnzA 1640
Jn by&yn Ham WeAdzHA.

1) Ganze Dorsuatnotiz durchgestrichen
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